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Amtsblatt zur Laibacher Zeitung Nr. 14V.
Samstag den 21. Juni !873.

(288—2) N». 444,

Kundmachung
d e r

t. t. Steuer-Localcommission Laibach,
b e t r e f f e n d

die Ueberreichunss der HauSbeschreibnngen und
Hausz ins Vekenntuisse des Jah res 1 ^ 7 3

Zum Zwecke der Umlegimg der Hauszins-
steuer für das nächstfolgende Verwaltungsjahr
1874 sind die vorgeschriebenen Hausbefchreibungen
und Zinsertrags - Bekenntnisse für die Zeit von
Michaeli 1872 bis Michaeli 1873 auf die bis
nun üblich gewesene Art bei der gefertigten k. k.
Steuer-Local'commission innerhalb der untcn fest-
gesetzten Termine während der vör- und nachmit-
tägigen Amtsstunden einzureichen.

Die Herren Hauseigenthümer, Nutznießer,
Administratoren und Sequester von Gebäuden so.
wie deren Bevollmächtigte hier in der Stadt und
den Vorstädten Laibachs werden somit zur recht,
zeitigen und genauen Vollziehung der in dieser
Angelegenheit bestehenden Gesetze und Vorschriften
angewiesen und aufgefordert, sich bei Abfassung
der Hausbeschreibungen, dann der Hauszins-Be-
kenntnisse genau nach der in voller Wirksamkeit
bestehenden Belehrung vom 26. J u n i 1820 zu
benehmen, wobei zugleich bemerkt wird, daß auch
alle Hütten, Buden, Kramläden, deren Benützung
oder Vermiethung dem Eigenthümer nicht blos
zeitweise zusteht und bezüglich welcher diesem auch
das Eigenthum der Grundfläche, auf der sie er-
richtet sind, zukommt, sowie alle zu einem Hause
gehörigen vermietheten Hofräume, Portale :c.
Objecte der Hauszinssteuer bilden.

Die einzubringenden Hanszinsertrags - Be-
kenntnisse gleichwie die denselben beiznschlicßcnden
Hausbeschreibungen sind vor ihrer Ucberreichung
noch einer sorgfältigen Prüfung vorzüglich in fol-
genden Richtungen zu unterziehen:

1. Ob in denselben alle Hausbestandtheile
richtig aufgenommen wurden; die Hausbestand^
theile sind nämlich ihrer Lage nach, von zuunterst
angefangen, mit fortlaufenden Zahlen, wie dies
die Belehrung vom 26. Jun i 1820 anordnet,
in den Bekenntnissen — genau übereinstimmend
mit den Beschreibungen — aufzuführen.

Die bei einem oder dem andern Hause gegen
das verflossene Jahr eingetretenen Aenderungen
müssen jedesmal in der Hausbeschreibung, und
zwar in der Rubrik „ A n m e r k u n g " nachgewie-
sen werden, und es dürfen bei jenen Häusern,
welche sich ganz oder zum Theile im Genusse
von Baufreijahrcn befinden, die steuerfreien Be-
standtheile durchaus keine andere Zahlenbczeichnung
erhalten als jene, welche sie durch die Baufrei-
jahres-Bewilligung erhielten.

Das Decret, mittelst dessen eine noch giltige zeit-
liche Zinssteuerbefreiung bewilligt wurde, ist jedesmal
in der Colonne „ A n m e r k u n g " aufzuführen.

2. Ob genau diejenigen Zinsbeträge, welche
Mit Berücksichtigung der etwa eingetretenen Zins-
steigerungen oder Zinsermäßigungen für jedes der
Vier Quartale — von Michaeli 1872 bishin
1873 — bedungen wurden und welche den Maß-
stab zur Bemessung der Hauszinssteuer sür das
Steuer-Verwaltungsjahr 1874 zu bilden haben,
sowohl nach ihren vierteljährigen Theilbeträgen
als in ihren ganzjährigen Summen aufgenommen
Wurden. Hierbei wird mit Beziehung auf die ^
15 und 16 der erwähnten Belehrung erinnert,
baß nebst den verabredeten baren Miethzinsbeträgen
auch alle aus Anlaß der Miethe sonst noch 'be-
dungenen Leistungen im Gelde, an Arbeit und
Naturalien, an Steuern und Neparaturbeiträ'gcn
U- dgl. in Anschlag zubringen und einzubekennen
M d ; daß die von den Hauseigenthümern selbst
benutzten oder an Anverwandte, Hausverwalter,

Hausmeister, sonstige Angehörige oder Dienstleute
überlassenen Wohnungen — - um sonst einzutre-^
tenden amtlichen Zinswerthserhclmngen, wie solche
in den Vorjahren gegen mehrere Hausbesitzer be- ^
reits durchgeführt wurden, zu begegnen — mit!
den Miethzinfcn der übrigen Wohnungen desscl-^
ben oder der nachbarlichen Häufer in billiges Eben-'
maß zu setzen, also mit jenen Zinsbeträgen ein-!
zubekennen sind, welche für diefelben von fremden!
Parteien, abgefehcn von allen Nebenrücksichten,
erzielt werden könnten, beziehungsweife früher wirk-
lich erzielt wurden; endlich daß von Seite der

! Hausbesitzer oder deren Bevollmächtigten nach der
i Bestimmung des § 30 der Belehrung der gestat-
tete 15pcrzentige Abschlag weder von den Zin-^
sungen der in eigener Benützung stehenden, noch
von jenen der vcrmictheten Wohnungen stillschwei-
gend veranlaßt werden darf, weil dies Sache der
Zinserhebungsbehörde zu bleiben hat.

3. Ob die eingestellten Zinsbeträge, wie
solches die ß§ 2 1 , 22, 23 der Belehrung vor-
zeichncn, je nach Bestand und Dauer der Miethe
bezüglich ihrer Nichtigkeit von sämmtlichen Wohn-
parteien eigenhändig bestätigt oder bei des Schrei-
bens unkundigen Miethvarteicn durch einen 3ta-
mcnsschreibcr als Zeugen unterfertigt seien,
wobei die Micthparteien zugleich aufmerksam ge-
macht werden, daß i m A a l l e d e r B e s t ä -
t i g u n g e i n e r u n r i c h t i g e n Z i n s a n g a b e
auch sie e i n e r v e r h ä l t n i s m ä ß i g e n B e -
s t r a f u n g u n t e r l i e g e n .

Zu diefcm Punkte werden die Herren Haus-
eigenthümer mit Hinweifung auf das kais. Patent
vom 19. September 1857, womit die österrei-
chische Währung als der alleinige gesetzliche Münz-
und Nechnungssuß angeordnet wurde, aufmerksam
gemacht, daß in den Zinsertrags Bekenntnissen die
Micthzinse in östcrr. Währung einzustellen kommen.

4. Ob auch richtig alle unbewohnten und
unbenutzt stehenden Hausbestandthcile nach Vor-
schrift der §§ 25 und 26 der Belehrung mit
den angemessenen Zinswerthsbeträgen angesetzt
seien, weil für den Fall des Unbenütztseins der-
selben ü b e r e i n g e b r a c h t e besonde re A n -
ze igen der Anspruch auf verhältnismäßige Ab-
fchrcibung der vorgeschriebenen, beziehungsweise
Rückcrsatz der bereits eingezahlten Zinssteuerge-
bühr erwächst.

H i e r b e i w i r d b e m e r k t , d a ß W o h
n u n g s l e e r s t e h u n g s - A n z e i g e n stets i n
n e r l i a l b R 4 T a g e n , v o m T a g e de r
W o h n u n g s r ä n m u n g a n g e r e c h n e t , u n d
ebenso i m F a l l e d e r W i e d c r v e r m i e
t h u n f t l e e r g e s t a n d e n e r U b i c a t i o n e n
d i e d i e s s ä l l i g e n A n z e i g e n a n h e r zu
überreichen sind und das, bei fort
dauerndem verstehen die Anzeigen
hierüber zur (Veorgi und Michaeli
UebersiedlungSzcir wiederholt werden
müssen.

Das unterbliebene Einbekcnntnis eines aus
der Vermicthung von Hausbcstandthcilen bezoge-
nen Zinses ist auch dann eine als Zinsvcrhcim-
lichung strafbare Unrichtigkeit, wenn diese vermie-
theten Hausbestandthcile für sich allein oder mit
anderen vereint als in der eigenen Benützung des
Hauseigcnthümers angegeben und als solche ohne
Ansatz eines Zinswerthcs gelassen werden.

Auch müssen zufolge deö hohen Gubernial-
, Intimates vom 24. J u l i 1840, Z . 18051, in
die Hauszins Bekenntnisse die Fcucrlöschrecmisi-
ten-Dcpositorien und die Fleischbänke cinbezogcn
werden, weil fiir die genannten Ubicationen, wenn
sie gleich keinen reellen Zinsertrag abwerfen, doch
im Wege der Parisication ein angemessenes Zins-
crträgnis ermittelt werden kann.

' Am Schlüsse jedes Zinsertrags-Bekenntnisses
ist die Clause!, wie solche der § 2 der Belehrung

vom 26. Jun i 1820 vorzeichnet, beizusetzen und
das Bekenntnis eigenhändig von dem Hauseigen-
thümer oder dessen bevollmächtigtem Stellvertreter,
bei Curanden durch den Curator zu unterfertigen.

- S i nd mehrere Personen Eigenthümer eines
Hauses, so ist das Bekenntnis von allen eigen-
händig zu unterfertigen, und darf demfelben kein
Collectivname beigesetzt werden.

Jene Indiv iduen, welche zur Verfassung,
Unterfertigung und Ueberreichung der Zinsertrags-
Bckcnntnisse von Seite der dazu Verpflichteten be-
auftragt oder ermächtigt werden, haben eine auf
den Akt lautende Special - Vollmacht dem Be-
kenntnisse beizulegen, doch wird ausdrücklich be-
merkt, daß im Falle einer in demselben entdeck-
ten Unrichtigkeit oder eines Gebrechens nur die
Vollmachtgeber, d. i . die Hausbesitzer selbst, oder
die nach den tzH 27 und 28 der Belehrung vom
26 . J u n i 1820 zur Fassionseinbringung Ver-
pflichteten dem Steuerfonde verantwortlich und haf-
tend bleiben.

Die Namcnssertiger der des Schreibens un-
kundigen Parteien, denen die in der Fassion aus-
gesetzten Zinsbeträge genau angegeben werden müssen,
bleiben für das beizufetzende Kreuzzeichen ver-
antwortlich, und es wird hier blos noch beigefügt,
daß zur Namensfertigung niemand aus der Fa-
milie oder aus der Dienerschaft des Hauseigen-
thümers verwendet werden darf.

Bei fchreibensunkundigen Hausgeienthümern
muß das beigesetzte eigenhändige Kreuzzeichen außer
dem Namensfertiger auch noch ein zweiter schrei-
benskundiger Zeuge bestätigen.

Für jedes mit einer besondern Conscrip-
tionszahl oder zugleich mit mehreren derlei Zahlen
bezeichnete Haus sowie für jedes andere für
sich bestehende Hauszinssteuer-Object ist ein abge-
sondertes Zinsbckcnntnis zu überreichen, und es
sind nicht die Zinscrtrags-Bckenntmsse von meh-
reren e i n e m Eigenthümer gehörigen Häusern mi t
einander zu verbinden.

Zur Ueberreichung der eben besprochenen Haus-

beschreibungen und Hauszinsertrags-Fassionen sind

nachstehende Termine festgesetzt worden, und zwar:

u) D e r inneren S t a d t
der 3. Juli 1873 für dic Häuser C.-Nr. 1 bis iuel. 100,
!, 4. „ „ „ „ „ „ 101 „ „ (̂X),
„ l). „ „ „ „ „ „ 201 „ „ 1it<. (F.

I») Der St. Peter-Vorstadt
der 7. Ju l i d. I . für die Häuser C.-Nr. 1 bis M0l . l i t . v .

0) Der Kapuziner Vorstadt
der 8. Jul i 1873 für die Häuser C.'Nr. 1 bisiuel.lii.. v .

<l) Der Gradifcha-Vorstadt
der 9. Ju l i 1873 für die Häuser C.-Nr. 1 bis nid. l i t . ^ .

v) Der Polana Vorstadt
der 10. Jul i 1873 für die Häuser C.'Nr. I bis i i ld . l i t . I ) .

1) Der Karlstädter Vorstadt
der 11. Jul i 1873 fiir die Häusci-C.'Nr. Ib is i n d . M . (!.

ss) Der Vorstadt Hühnerdorf
der 12. Juli 1873 fiir die Häuser C.»Nr. 1 bis 42.

Il) Der Vorstadt Krakau
dcr 14. Jul i 1873 für die Häuser C.-Nr. I bis i nd . l i t . 0.

y Der Vorstadt Tirnau
der 15. Jul i 1873 für die Häuser C.-Nr. 1 bis i nd . l i t . ll.

k) Fiir den Karolinengrnnd
der 16. Ju l i 1873 für die Häuser C..Nr. 1 bis i'uel. 76.

Einfache Erklärungen, daß sich dcr Stand
der Micthzinfe feit dem vorigen Jahre nicht ge-
ändert habe, werden nicht angenommen.

Wer die angegebenen Fristen zur Ueberrei-
chung der Hausbefchreibungen und dcr Zinsertrags-
Bckenntnisse nicht zuhält, verfällt in die mit tz 20
der Belehrung für die Hauseigenthümer vorge-
schriebene Behandlung.

Laibach, am 10. Jun i 1873.

K. k. Steucr-Localcommisflon.
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(262—3) Nr. 3707.

Jagd Verpachtung.
A m 2 5 . J u n i d. I . , vormittags 9 Uhr,

wird Hieramts die Verpachtung der Jagd der Ge-
meinden Aich, Bresowiz, Depelsdorf, Dri t tai , Gol-
denfeld, Großdorf, Iarse, Kerstetten, Kertina,
Kraxen, Moräutsch, S t . Oswald, Pei, Podreije und
Smarca im Versteigerungswege für weitere fünf
Jahre stattfinden.

Hiezu werden Pachtlustige mit dem Bemerken
eingeladen, daß jeder Iagdpächter sogleich nach been-
deter Licitation einen zweijährigen Pachtschilling
zu erlegen haben wird, wovon die eine Hälfte als
Caution, die andere Hafte aber als Pachtschilling
des ersten Jahres zu gelten hat.

K. k. Bezirkshauptmannschaft Stein, am
9. J u n i 1873.

(271—1) Nr. 3197.

Edictal-Vorladutlg.
Nachstehende, Hieramts in Vorschreibung

stehende Gewerbsparteien unbekannten Aufenthaltes
werden mit Bezug auf den hohen k. k. Steuerdirec-
tions-Crlaß vom 20. J u l i 1856, g . 5156, hiemit
aufgefordert,

b i n n e n 1 4 T a g e n
von der letzten Einschaltung dieser Kundmachung
an um so gewisser Hieramts sich zu melden und
den Steuerrückstand zu berichtigen, als man im
widrigen Falle die Löschung ihrer Gewerbe von
amtswegen veranlassen würde.

1. Johann Dobre, Samenhänbler von Clement!«
Nr. 19, Art..Nr. 10, pro 1869 bis 1872 pr.
18 fl. 57 lr.

2. Ulrich Schmid,Kaffeesiedcr von Bischoflack Nr. 115,
Ärt..Nr. 267, pro 1869 bis 1872 pr. 138 ft.
23 V. lr.

3. Anton Pajl, Vrolbiicker von Lack Nr. 16, Art..
Nr. 339, pro 1868 bis 1872 pr. 28 fl. 94 lr.

4. Franz Mohär, Barbier von Bischoflack Nr. 41,
Art..Nr. 348, pru 1866 bis 1872 pr. 36 fi.
6 lr.

5. Johann Pregel, Kaffeesieder von Blschoflack
Nr. 115. Nlt.-Nr. 361, pro 1870 bis 1872
pr. 34 fl. 86 lr. und Einkommensteuer 4 fi.
92'/, kr.

6. Barthelmä Noli. Spengler von Bischoflack Nr. 25,
Art.'Nr. 375, pro 1868 bis 1872 pr. 28 fi.
90 kr.

7. Blas Holar, Faßbinder von Lack Nr. 27, Art.-
Nr. 394, pro 1868 bis 1872 pr. 20 fi. 85 kr.

8. Michael FaleSchim, Eisenbahnbauunternehmer von
Hauchen. Art..Nr. 17, pro 1870 bis 1872 pr.
93 fi. 16 lr. und Einkommensteuer pr. 18 fi.
42 V. tr.

9. Josef Schorl, Schmied von Oberzarz Nr. 22,
Art.-Nr. 10, pro 1865 bis 1872 pr. 34 fi.
84 V. kr.

10. Maria Luzner von EiSnern Nr. 45, Kramerei,
pro 1870 bis 1872 pr. 17 fi. 43V, tr.

K. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg, a<n
16. Jun i 1873.


